
DER BUNDESMINISTER 

FÜR JUSTIZ 

41.801/11-V6/79 2373{AS 

An den 
Herrn Präsidenten des Nationalrates 

W i e n 

Zu Z 2376/J-~n/1979 

Die schriftliche Anfrage der Abgeordneten zum Na­
tionalrat Dro HAFNER und Genossen (2376/J) betreffend 
die Führung einer zentralen Häftlingsevidenz beant'IJlorte 
ich 1'1ie folgt: 

Gemäß § 2 Abs 1 Z 6 des Meldegesetzes 1972, BGBI 
Nr 30/1973, sind Personen nicht zu melden, die auf Grund 
einer Entscheidung oder Verfügung eines Gerichtes oder 
einer VenIa 1 tungsbehörde in Ge\>mhrsam gehalten ,,,erden. 

Nach § 17 Abs 2 dieses Gesetzes tritt die oben an­
geführte Bestimmung für den Justizbereich jedoch erst 
mit Beginn der Führung einer zentralen Häftlingsevidenz 
in Kraft. Eine Frist für die Errichtung dieser Evidenz 
ist im Gesetz nicht vorgesehen. 

LtL 1 .. : 
Eine zentrale Häftlingsevidenz für den Justizbe­

reich besteht derzeit noch nicht. Die Gründe hiefür sind 
hauptsz-chlichbudgetärer Natur. Für die Einrichtung der 
zentralen Häftlingsevidenz bietet sich aus Effektivitäts­
gründen die Ver\\'endung einer elektronischen Datenverar­
beitungsanlage an. Die Einrtchtung einer solchen Anlage 
ausschließlich fUr diesen Zweck ist nicht "lirtschaftlich. 
Sei t etwa z"Tei Jahren wird jedoch an der Ver'lfrirklichung 
elnes Projekts gearbeitet,das den Einsatz einer EDV-An­
lage noch im Laufe des Jahres 1979 bei den EinlaufsteIlen 
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des Landesgerichtes für Strafsachen Wien und der 
Staatsanwal tschaft vlien zu.m Gegenstand hat. Es ist 
nun beabsic.htigt, diese Anlage zusätzJ1.ch auch für 
die Einrichtung einer zentralen Häftlingsevidenz 
heranzuziehen. Die Mittel, die für diese zusätzliche 
Applikation erforderlich sein werden, sind relativ ge­
ring'. 

Zu 2.-:..,: 
Die Vorarbeiten zu diesem Projekt sind bereits so 

,~.,ei t gediehen, daß noch im Frühjahr 1979 an das Sub­
komitee des beim Bundeskanzleramt eingerichteten Koordi­
nationskomitees für den Einsatz von EDVA für den Bundes­
bereich herangetreten werden kann. Sofern diese Stelle 
dem Projekt zustimmt, könnte schon im J'ahr 1980 ein 
Probebetrieb dahingehend aufgenommen werden, daß zu­
nächst die Daten der Insassen einzelner Justizanstalten 
eingespeichert werden. Für den Verlauf des Jahres 1981 
ist der volle Ausbau auf alle Justizanstal"l;en Österreichs 
in Aussicht; genommen. 

2 A 'I "'.979 0., pr~ 
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